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Entsorgungswerk als Ort der Begegnung
Die Limmattaler Gemeinden führen in Dietikon einen Architekturwettbewerb für eine Kehrichtverwertungsanlage durch

STEFAN HOTZ

Warum befasst sich ein renommier-
ter Architekt wie Kees Christiaanse mit
einer Kehrichtverbrennung? Der 71-jäh-
rige ehemalige ETH-Professor fürArchi-
tektur und Städtebau hat schon manche
Wohnüberbauung begutachtet. Jetzt ge-
hört er demBeurteilungsgremium für die
neueAnlage zurAbfallverwertung inDie-
tikon an, die zum Energiezentrum Lim-
mattal (EZL) wird. Christiaanse spricht
von einer «Ikone der Nachhaltigkeit».

Die Limmattaler Gemeinden ent-
sorgen Abfall und Abwasser gemein-
sam durch die interkommunale Anstalt
Limeco. Die Anlagen an der Mündung
der Reppisch in die Limmat müssen bis
zur Mitte des Jahrhunderts für etwa eine
Milliarde Franken ersetzt werden.Visua-
lisierungen erster Entwürfe erinnern mit
einem diagonal an der Fassade verlau-
fendenAufgang ans Centre Pompidou.

Wie das Kulturzentrum in Paris von
Renzo Piano wird die neue Anlage in
Dietikon nicht aussehen; es sind Ergeb-
nisse einer Testplanung. Aber die Dar-
stellung verdeutlicht den Anspruch,
nicht einfach ein technisches Werk neu
zu errichten, sondern dem Wandel im
Umgangmit solchen Infrastrukturen ge-
recht zu werden.

Ofen ist bis 2034 zu ersetzen

Bis in die 1960er Jahre entledigte man
sich des Abfalls in mehr oder weni-
ger wilden Deponien. Dann entstan-
den die ersten Kehrichtverbrennungs-
anlagen (KVA) am Rand der Städte
und Gemeinden. Inzwischen sind sie
von der Siedlungsentwicklung einge-
holt worden. Heute dienen sie nicht
mehr nur der Verbrennung von Ab-
fall. Die anfallende Energie wird als
Fernwärme und für die Stromerzeu-
gung genutzt, deshalb spricht man von
Kehrichtverwertung.

Limeco ist als interkommunale An-
stalt in verschiedener Hinsicht beson-
ders. Sie wurde 1959 von acht Gemein-
den als Zweckverband im Bezirk Die-
tikon gegründet. Zuerst entstand die
Kläranlage: Seit den 1960er Jahren rei-
nigt sie das Abwasser aus dem ganzen
Limmattal. 1971 kam direkt daneben die
KVA dazu, die auch dreissig Gemeinden
imAargau denAbfall abnimmt.

Auch in Dietikon rückt mit dem
neuen Quartier Limmatfeld die Stadt
näher. Zudem reagiert die Bevölkerung
heute empfindlich auf Veränderungen.
Darüber hinaus grenzen die Anlagen
unmittelbar an Moore und Auen. Die
Abwasserreinigungsanlage (ARA) be-
findet sich sogar mitten im Naturschutz-
gebiet Antoniloch.

JederVerbrennungsofen hat einAb-
laufdatum. Im Fall von Limeco muss
er bis in zehn Jahren ersetzt werden.
Ausserdem ist seine Kapazität gemäss
kantonaler Abfallplanung von heute

90 000 auf 160 000 Tonnen im Jahr zu
erhöhen. Die ARA ist aufgrund des
starken Bevölkerungswachstums im
Limmattal ebenfalls zu klein und ge-
nügt den neusten Umweltauflagen
nicht mehr. Sie hat wegen einer Auf-
lage des Kantons bis Mitte des Jahr-
hunderts ohnehin aus dem Schutz-
gebiet zu weichen.

Doch eine KVA an einen neuen Ort
zu verlegen, ist so gut wie unmöglich.
Limeco klärte dies 2017 mit möglichen
Partnern aus dem Kanton Aargau ab.
Das Echo aus den Gemeindebehörden
war eine unmissverständliche Absage.
Weder auf Zürcher noch auf Aargauer
Seite will jemand ein derartigesWerk.

Nötig war also ein Befreiungsschlag
am bestehenden Standort. 2018 konnte
Limeco von Coop das angrenzende
Grundstück erwerben, auf dem der
Grossverteiler nur noch für einige Jahre
ein Logistikzentrum betreibt.Vorgesehen
ist, die neue KVA und Komponenten der
Kläranlage bis 2034 dort etwas abgesetzt
vom Limmatufer neu zu bauen. Danach

wird die restliche ARA bis 2050 an den
heutigen Standort der KVA verlegt.

«Derart grosse Projekte kann man
nicht im Hinterzimmer planen. Sie stos-
sen auf Interesse, werfen Fragen auf
und lösen teilweise auch Unmut aus»,
sagt Christoph Rothenhöfer.DerArchi-
tekt des Planungs- und Ingenieurunter-
nehmens TBF war Projektleiter für den
Prime Tower und stellvertretender Zür-
cher Kantonsbaumeister. Nun verant-
wortet er für Limeco dieMasterplanung
undTestplanung sowie dieAusarbeitung
eines Richtprojekts.

Öffentlich zugänglicher Platz

2018 startete der breit angelegte Ent-
wicklungsprozess für das Limmattaler
Energiezentrum, wie das neue Werk
heisst. Das Nebeneinander von KVA
und ARA in Dietikon erlaubt es, zu-
kunftsträchtige Technologien zu erpro-
ben. 2022 konnte hier eine Pilotanlage
in Betrieb genommen werden, die aus
dem Methan der ARA mit dem Strom
der KVA erneuerbares Gas erzeugt.

Das Werk soll als Teil von Dietikon
wahrgenommen werden, «an die Stadt
andocken», wie Rothenhöfer sagt. Dazu
gehört, dass ein Teil des Grundstücks
zum Industriegebiet Silbern hin, heute
kein Ort zum Verweilen, als Quartier-
platz gestaltet wird. Nicht etwa, weil
mehr Platz als nötig vorhanden sei, im
Gegenteil, wehrt Rothenhöfer ab. Doch

ein öffentlich zugänglicher Platz alsVer-
bindung zur Stadt sei Limeco wichtig.

Solche Erkenntnisse fielen nicht
einfach vom Himmel. Als die Test-
planung Anfang 2023 abgeschlossen
gewesen sei, sei man bezüglich der
technischen Anforderungen an eine
solch komplexe Anlage weit gewesen,
erklärt Rothenhöfer. Noch fehlte die
räumliche Einordnung.

Drei beauftragte Teams entwarfen
unterschiedliche Konzepte: Eines bean-
sprucht möglichst wenig Fläche, wächst
dafür aber in die Höhe. Das andere
nutzt das vorhandene Grundstück voll
aus.Die dritte Idee besteht aus einer rie-
sigen Struktur, die man flexibel mit In-
halt füllen könnte.

Das Endergebnis wird einmal eine
Mischung aus diesen Konzepten sein.
Erste Reaktionen aus der Nachbarschaft
zeigten rasch, dass die Kubatur und vor
allem die Höhe der Gebäude ein heik-
ler Punkt sind.Limeco ist jedoch auf den
Goodwill der Bevölkerung angewiesen.
Die Bauteile sollen nun abgestuft wie
ein Hügel angeordnet werden.

Auf die Testplanung folgte deshalb
eine Phase der Beurteilung durch Fach-
leute wie Kees Christiaanse, von Work-
shops und dem Einbezug der Bevölke-
rung.Nur so könne man die Leute ernst-
haft mitnehmen, sagt Rothenhöfer.

Dazu gehört die Bereitschaft, Ideen
aufzunehmen. Dieses Echo auf die
Testplanung floss in das zweite Weiss-

buch ein, das im Mai veröffentlicht wor-
den ist.Darein fand der nicht unbedingt
naheliegende Vorschlag für ein Restau-
rant Eingang. Die ohnehin vorgesehene
Betriebskantine wird deshalb zu einem
öffentlichen Bistro erweitert.Es gibt nur
einen Eingang, für Angestellte und Be-
sucherinnen und Besucher: KVA und
ARA als Ort der Begegnung.

Dietikon wächst weiter, das Ge-
biet Niderfeld wird erst noch überbaut.
Mehr Menschen werden den Weg zu
Natur, zumWasser an den Uferweg ent-
lang der Limmat suchen. Deshalb sieht
das Richtprojekt den Bau eines bar-
rierefreien Fusswegs über die Anlage
hinweg vor, der in der Bevölkerung gut
ankam.Denkbar ist, ihn als Lehrpfad zu
gestalten, von dem aus zu erkennen ist,
was im Innern geschieht.

Die grossen Dachflächen kann man
nicht nur für die Erzeugung von Solar-
strom nutzen. So gingen auch Ideen für
einen Spielplatz oder eine Grillstelle ein.
Im Vordergrund stehen selbstverständ-
lich die Sicherheit und der Betrieb, der
nicht eingeschränkt werden darf.

«Die beste Anlage»

Nach einer Präqualifikation im Früh-
ling beteiligen sich nun sechs Teams aus
Architekten, Ingenieuren und Land-
schaftsgestaltern an einem Wettbe-
werb. Das Ergebnis wird Anfang 2025
bekannt. Das Siegerprojekt wird dann
mit den von TBF entwickelten techni-
schen Vorgaben zu einem Gesamtpro-
jekt verwoben. Die Erkenntnisse der
Testplanung und der Partizipation bil-
den die Basis für einen Gestaltungsplan.

Braucht es dafür Spitzenarchitek-
tur? Den Begriff verwendet Christoph
Rothenhöfer selbst. Es komme darauf
an, was man darunter verstehe. Jeden-
falls nicht, dass alles teuer werde und
lange dauere, entgegnet er. «UnserAn-
spruch ist, dass Limeco für dieAufgabe,
die sehr hohe Investitionen erfordert,
die beste Anlage erhält. Dafür braucht
es das bestmögliche Architekturbüro,
und das erhält man mit einem guten
Auswahlverfahren.»

Zwar finanziert sich Limeco selbst,
aber für grosse Ausgaben ist die Zu-
stimmung der beteiligten acht Gemein-
den nötig. Das geht nur, wenn die Be-
völkerung im Bezirk und am Stand-
ort Dietikon das neue Energiezentrum
akzeptiert. Das Vertrauen ist da: Im
Herbst bewilligten die Stimmberech-
tigten den Projektierungskredit für
mehr als 60 Millionen Franken mit 70
bis 80 Prozent Zustimmung.

Limeco ist ähnlich organisiert wie
ein Spitalverband. Doch ein Regional-
spital, das ist nun bekannt, kann ge-
schlossen werden. Abfall fällt trotz Re-
cycling nicht weniger an und Abwasser
schon gar nicht. Das Werk zur Verwer-
tung und Reinigung an der Limmat ist
unabdingbar.

Visualisierungen der drei Entwürfe aus der Testplanung für eine neue Kehrichtverwertung von Limeco in Dietikon. PD

Abfallverwerter zieht den Preisüberwacher vor Bundesgericht
Stefan Meierhans hat den Tarif für die Kehrichtverbrennung falsch berechnet – die Gegenseite will nun klären, ob er überhaupt zuständig ist
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In Kontrast zu den langfristigen Bau-
plänen des Abfallverwerters Limeco
steht ein ziemlich ruppig geführter
Rechtsstreit mit dem eidgenössischen
Preisüberwacher. Es geht um den Tarif
für die Verbrennung des Siedlungs-
abfalls der Zürcher Einliefergemeinden.
Dabei besteht ein Zusammenhang mit
dem bevorstehenden Ersatz der Keh-
richtverwertungsanlage, den der Zusam-
menschluss der Limmattaler Gemein-
den selbst finanziert.Wie die Sache aus-
geht, erhält womöglich über den kon-
kreten Fall hinaus nationale Bedeutung.

Ab 2016 nahm der Preisüberwacher
Stefan Meierhans den Tarif unter die
Lupe, den Limeco den Gemeinden für
dieVerbrennung einer Tonne Haushalt-
kehricht in Rechnung stellt. Er ist nicht

zu verwechseln mit der Sackgebühr,
welche die Kommunen festlegen. Nach
einem längeren Verfahren und ergeb-
nislosen Verhandlungen stellte Meier-
hans fest, der Preis sei missbräuchlich,
und verfügte die Senkung um fast einen
Drittel von 150 auf 102 Franken.

Verfügung aufgehoben

Limeco focht den Entscheid vor dem
Bundesverwaltungsgericht an. Dieses
kam im letzten November zum Schluss,
der Preisüberwacher habe den Tarif für
dieAbfallverbrennung aufgrund von fal-
schen Annahmen berechnet. Seine Ana-
lyse sei unvereinbar mit den Vorgaben
des Umweltschutzgesetzes. Insbesondere
habe er dasVerursacherprinzip falsch an-
gewendet und die Investitionskosten für
den Ersatz der KVA nicht berücksichtigt.

Das Gericht hob die Verfügung zur
Preissenkung auf und wies die Sache zur
Neubeurteilung an Meierhans zurück.
Dieser schrieb in einerMedienmitteilung,
der Missbrauchsverdacht gegen Limeco
stehe weiterhin im Raum. Er behielt sich
vor, eine höchstrichterliche Entscheidung
herbeizuführen. Darauf verzichtete er
dann aber und akzeptierte das für einen
Preisüberwacher peinliche Urteil.

Dagegen zieht Limeco, die in der
Hauptsache siegreich war, das Urteil an
das Bundesgericht weiter. Der Grund
dafür:DieVerantwortlichen lehnen nicht
nur die Berechnung desTarifs ab.Sie stel-
len in Abrede, dass der Preisüberwacher
für diesen Fall zuständig ist, dass er also
Verfügungsgewalt hat, und nicht nur wie
gegenüber Gemeinden Empfehlungen
abgebenkann.«WirwollendieGrundsatz-
frage klären», sagt der Geschäftsführer

Patrik Feusi: «Wieso soll Limeco anders
behandelt werden als eine Gemeinde?»

Das Bundesverwaltungsgericht stellt
die Beziehung zwischen KVA und Zu-
lieferern von Hauskehricht als norma-
les wirtschaftliches Anbieter-Kunden-
Verhältnis dar. Limeco stellt sich als
interkommunale Anstalt jedoch auf den
Standpunkt, dass sie eine öffentlicheAuf-
gabe im Auftrag der Gemeinden und in
Übereinstimmung mit den Gesetzen des
Bundes und des Kantons wahrnimmt.

«Keine hilflosen Konsumenten»

«Wie Gemeinden, Zweckverbände und
Anstalten zur Erfüllung der Aufgaben
ihre Beziehungen ausgestalten und von
ihnen zu erbringende Leistung abgelten,
geht den Preisüberwacher nichts an»,
heisst es unverblümt in der Beschwerde-

schrift.Die beteiligten Gemeinden seien
keine hilflosen Konsumenten, die einer
schützenden Hand bedürften.

Die Genehmigung des Verbren-
nungspreises liegt beim Kontrollorgan
der interkommunalenAnstalt, demExe-
kutivmitglieder der an Limeco beteilig-
ten Kommunen angehören. Für die rein
verwaltungsintern geregelte Abfallent-
sorgung der Städte Zürich und Winter-
thur sei der Preisüberwacher nicht zu-
ständig, heisst es weiter. Dann dürfe er
sich auch nicht darin einmischen,wie an-
dere Gemeinden sich organisierten.

Die ausführlich begründete Be-
schwerde wirft grundsätzliche Fragen auf
über die Zuständigkeit des Preisüber-
wachers, wenn Gemeinden eine öffent-
liche Aufgabe gemeinsam wahrnehmen,
die sie allein nicht erfüllen können. Das
Urteil des Bundesgerichts steht noch aus.

Christoph
Rothenhöfer
ArchitektPD


